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Personen- und Fahrzeugangaben 

Angaben in Klammer = Feld im Fz Ausweis
	BO / BU:
Name, Vorname	Name, Vorname
Adresse		Adresse
PLZ, Ort		PLZ, Ort
Geburtsdatum		Geburtsdatum
Natel-Nummer		Natel-Nummer

	Fahrzeugdaten:
Schild (15)			Schild (15)
[bookmark: Schild]Schild Kantonal		Schild Kantonal
Art des Fahrzeugs (19)	Art des Fahreugs (19)
Marke und Typ (21)		Marke und Typ (21)
Fahrgestellnummer (23)	Fahrgestellnummer (23)
Stammnummer (18)		Stammnummer (18)



Verlustmeldung 

				

	Erläuterungen zum Verlusthergang


Verlust Fahrzeugausweis

Bei einem Verlust des Fahrzeugausweises wird folgendes benötigt:
Formular SVSAA_F16-05-01 vollständig ausgefüllt
Bemerkung (Verlusthergang)

Verlust Kontrollschild(-er)

Bei einem Verlust eines oder mehrerer Kontrollschildes/-er wird folgendes benötigt:
Formular SVSAA_F16-05-01 vollständig ausgefüllt
Verlust- / Polizeirapport (RIPOL); bei Militärpolizei oder Kantonspolizei erhältlich
Bemerkung (Verlusthergang)
Militärischer Fahrzeugausweis
Militärisches Kontrollschild (falls noch eines der Beiden vorhanden ist)

Rechtsmittelbelehrung

Mit der Unterzeichnung dieses Formulars bestätigt der Antragssteller, dass er die Rechtsmittelbelehrung auf der Rückseite zur Kenntnis genommen und verstanden hat. Unvollständige Anträge werden dem Antragssteller unbearbeitet retourniert.

Ort und Datum:				Stempel und Unterschrift des Antragstellers:




_____________________________		_______________________________________

Missbrauch von Ausweisen und Schildern:
	
SVG Art 97: 
Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft wird, wer:
· Ausweise oder Kontrollschilder verwendet, die nicht für ihn oder sein Fahrzeug bestimmt sind
· ungültige oder entzogene Ausweise oder Kontrollschilder trotz behördlicher Aufforderung nicht abgibt
· andern Ausweise oder Kontrollschilder zur Verwendung überlässt, die nicht für sie oder ihre Fahrzeuge bestimmt sind
· vorsätzlich durch unrichtige Angaben, Verschweigen erheblicher Tatsachen oder Vorlage von falschen Bescheinigungen einen Ausweis oder eine Bewilligung erschleicht
· sich vorsätzlich Kontrollschilder widerrechtlich aneignet

VZV Art 87 Abs 5:
Die Kontrollschilder, bleiben Eigentum der Behörde.

VZV Art 150 Abs 4:
Ein Duplikat des Fahrzeugausweises, das die Behörde als solches kennzeichnen kann, darf nur bei schriftlich bestätigtem Verlust des Originals erteilt werden. Der Inhaber ist verpflichtet, das Duplikat der Behörde innert 14 Tagen seit Auffindung des Originals zurückzugeben





Wiedergefundene Kontrollschilder und Fahrzeugausweise müssen innerhalb 14 Tagen seit Auffindung an das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt der Armee zurückgegeben werden. 

Die benötigten Dokumente etc. sind an folgende Behörde zu senden:

Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt der Armee
Zulassung Fahrzeuge
Rodtmattstrasse 110
3003 Bern

Datum: _____________________		Vollzug SVSAA: _______________________
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